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5. Die Mitwirkung des Finanzminifteriums tritt überall da ein, wo e8 fich 
um die etatsmäßige Bereitftellung von Mitteln für alle auf dem Ge- 
biete de8 Wafjerwefens liegenden Aufgaben handelt, da es ihm obliegt, 
zwifchen den Anforderungen der einzelnen Refjorts einen der Leiftungs- 
fähigkeit. des Staates und der Steuexpflichtigen entiprechenden Ausgleich 
herbeizuführen.?) 

2. Die Mittel- und Unterbehörden. 

sn der Mittelinftanz wardie landesherrliche Verwaltung innerhalb des Bran- 
denburg-Preußifchen Staates bis zum Jahre 1723 von den Kriegstommiffariaten 
und den Amtskammern geführt worden. Diejelbe charakterificte fich wefentlich 

°) Das Minifterium des Innern zählte urfprünglich unter feinen vier je einem be- 
fonderen Chef mit Sit und Stimme im Staatsrath unterjtellten Abtheilungen eine folche 
für die „Allgemeine Polizei im ausgedehntejten Sinne“ fowie eine weitere für Handel 
und Gewerbe. Der lebteren waren die Iandwirthfchaftliche Bolizei, alle Anftalten zur 
Beförderung der Landwirthichaft, Gemeinheitstheilungen und Meliorationen, ferner das 

gejammte Baumefen, „infofern es die Fabrikation und das Polizeiliche dabei angehet“, 

auch die Polizei des Handels im weiteften Umfange, einfchließlich aller Anftalten und 

Meliorationen zur Beförderung des Handels, die Sorge für die Schiffbarmachung der 
Ströme und die Anlage von Kanälen ausdrücklich übertragen. Alle Meliorationspläne 

waren nach der genannten Verordnung an Allerhöchiter Stelle zur Genehmigung zu 

unterbreiten. 
Durch Allerhöchiten Erlaß vom 17. April 1848 (©. ©. ©. 109) wurden fodann 

dem neu gebildeten Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten die von 
a Minifterium der Finanzen und des Innern abgezweigten Handels-, Gewerbe- und 
Baufachen, ferner die bisher dem Minifter des Innern unterftellte Landiwirthichaftspolizei, 

inSbefondere die obere Leitung der Regulivung der gutSherrlich-bäuerlichen Verhältnijie, 

der Gemeinheitstheilungen, der Ablöfungen gutSherrlicher und anderer Neallaften, die 

Vorfluth3= und Fijchereipolizeifachen und alle Anftalten zur Beförderung der Landivirth- 
Schaft überwiefen. 

Durch Allerhöchiten Erlaß vom 25. Juli 1848 (©. ©. ©. 159) wurde von dem 

Minijterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten die Verwaltung der landiwirth- 

fchaftlichen Angelegenheiten getrennt und für Diefe ein eigenes Minifterium für die land» 

mwirthfchaftlichen Angelegenheiten gebildet. Der Allerhöchjte Grlaß vom 26. November 
1849 (G. ©. von 1850 ©. 3) genehmigte den Mebergang der Bearbeitung der Eindeichungs- 
und Deichjozietätsangelegenheiten vom 1. Januar 1850 ab an das Minifterium für die 

landwirthfchaftlichen Angelegenheiten unter Borbehalt der Theilnahme des Minifteriums 

für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten in den Fällen, in welchen das Sntereife 
der Schiffahrt und der Strompolizei betheiligt ift, insbefondere auch bei neueren Deich- 

anlagen in der Nähe jchiffbarer Ströme. 

Die bereit3 in der Ausführung begriffenen großen Deichverbejjerungsarbeiten an 
der Weichjel und Nogat zur Sicherung der Dftbahn und ihrer Strombrücten wurden 

hierbei bi8 zu ihrer Fertigjtellung dem Handelsminijterium belafjen. 

Durch Allerhöchiten Erlaß vom 7. Auguft 1878 (©. ©. von 1879 ©. 25) wurde 
für die Verwaltung der Angelegenheiten von Handel und Gewerbe ein eigenes Miniftertum 

für Handel und Gewerbe gebildet, während die Verwaltung der übrigen bisher im Mis 

niftertum für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vereinigten Berwaltungsziweige 

bei diefem nunmehr die Bezeichnung „Minifterium der öffentlichen Arbeiten” führenden 
Minijterium belafjen wurde. 
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als Finanzverwaltung. Den SKriegsfommiffariaten war die zur Unterhaltung 
des Kriegsweiens bejtimmte Kontribution und Aeceife zugetheilt, während die 
Amtsfammern die zuc Haus- und Hofhaltung des Landesheren und zur Be- 
foldung der Finanz und Juftizbeamten dienenden „Domänen- und Forftgefälle" 

fowie die Erträge der Zölle und Staatsgewerbe zu verwalten hatten. Beide 
Behörden vereinigte Friedrich Wilhelm I im Jahre 1723 in den durch die \jn- 
ftruftion vom 26..Sanıar 1723 errichteten Kriegs und Domänenfammern. Die 

Bezeichnung „Regierung“ führten damals die den genannten Kammern als Juftiz- 
behörden gleichgeordneten Gerichte. 

Nach diefem Vorgange richtete Friedrich der Große durch Notififations- 
Patent vom 28. September 1772 die Juftizverfaffung in Weftpreußen ein umd 

begründete durch Patent vom 13. November 1772 die Kriegs- und Domänen- 
Kammer zu Marienwerder. An die Stelle des polnischen Grodgerichts trat als 

oberfter Gerichtshof der Provinz die in demjelben Orte errichtete Regierung, 

welcher indefjen auch einzelne Lediglich dem Gebiete der Verwaltung angehörige 
Gefchäftszweige zugewiefen wurden. YJm Uebrigen wurde die noch nicht grumd- 
jäßlich und durchgehends von der Juftiz getrennte Berwaltung nach Kurmärkifchem 
Mufter eingerichtet. 

Erjt durch die Allerhöchite Verordnung vom 26. Dezember 1808, wegen 
verbejjerter Einrichtung der Brovinzial-, Polizei» und Finanz. Behörden (G. ©. 
©. 464), wurden die Kriegs- und Domänen-fammern unter dem Namen: „Res 

gierungen“ zum VBereinigungspunft der gefammten inneren Staatsverwaltung in 
Beziehung auf die Polizeis, Finanz und Landeshoheits-Angelegenheiten. Wejent- 
liche Aenderungen in der Organifation der Brovinzialbehörden (Ober-Bräfidenten 
und Regierungen) brachten die Verordnung vom 30. April 1815 (6. ©. ©. 85), 
die Suftruktion zur Gefchäftsführung der Negierungen in den Königlich Preußi- 
jhen Staaten vom 23. Oftober 1817 (6. © ©. 248), die Kabinetsordre vom 
31. Dezember 1825 (©. ©. von 1826 ©. 5) in Verbindung mit der dazu er- 
gangenen Gefchäftsanmweifung vom gleichen Tage‘) und die Oberpräfivialsisnitruf- 
tion vom 31. Dezember 1825 (©. ©. von 1826 ©. 1). 

Die Gejchäfte der allgemeinen Landesverwaltung, welche innerhalb der 
Negierungen von der Abtheilung des Innern bearbeitet wurden, find nach $ 18 
des Gefeßes über die Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (©. ©. 
©. 195) auf den Negierungs-Präfidenten übergegangen, in dejfen Berfon fich 
gegenwärtig die wafjerwirthichaftliche Verwaltung im engeren Sinne vereinigt. 

Susbefondere liegt ihm die Förderung, Vorbereitung und Leitung wafjer- 
wirthichaftlicher Unternehmungen von allgemeiner Bedeutung ob, welche dem Gebiete 
der Landesmelioration angehören. Ferner übt ev die Verwaltung, Aufficht und 
Bolizei für die Deichverbände, injofern ftaatliche Snterefjen hierbei in Frage 
kommen, alfo unbejchadet der den Organen der Deichverbände gejeglich und 
ftatutarifch zugewiefenen Obliegenheiten. Endlich ift dem Negierungs-Präfidenten 
die Strom-, Schiffahrts- und Hafenpolizei, jowie das ftaatliche Strombaumwefen 
unterftellt, infoweit nicht für einzelne große Ströme und Stromgebiete befondere 

’), von Kamp, „Annalen“ 1825 ©. 821.
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Staatsverwaltungen mit der Handhabung diefer Befugnifje betraut find, wie 
dies bei der Weichjel der Fall ift. Won den dem Negierungs-PBräfidenten bei- 
gegebenen Beamten find hier die Negierungs- und Bauräthe’), und die Negie- 
vungs- und Gewerberäthe hervorzuheben.) Das Landesverwaltungsgefeg, welches 
in der Provinz Weftpreußen am 1. April 1884 Geltung erlangt hat, ift in den 
zu der Provinz Pofen gehörigen Theilen des Weichjelgebietes mit verfehiedenen 
durch die befonderen Verhältniffe diefer Provinz bedingten Modifikationen evft 
am 1. April 1890 in Kraft getreten. (Vergl. Gefeb über die allgemeine Yandes- 
verwaltung und die Zuftändigfeit der Verwaltungs- und VBerwaltungs-Gericht3- 
behörden in der Provinz Pofen vom 19. Mai 1889 (G. ©. ©. 108). 

Die Zuftändigfeiten der Verwaltungsbehörden find durch das vorerwähnte 
Landesverwaltungsgejeß vom 30. Juli 1883 (6. ©. ©. 195) und das Gefeß 
über die Zuftändigfeit der Verwaltungs und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 
1. Auguft 1883 (©. ©. ©. 237) eingehend geregelt worden. Durch diefe neuere 

in enger Verbindung mit der Kreis-Oxdnung e 13. Dezember 1872 (6. & 
19. März 1881 a 

©. 661 bezw. 179) ftehende Gejeßgebung ift auch den Eollegialifchen Behörden der 
Selbjtverwaltung — Kreis: und Stadtausjchuß, Bezirtsausfchuß — in vielfachen 
Beziehungen eine Mitwirkung bei dev Verwaltung des Wafferwefens zugeftanden, 
welche diefelben im Wege des Bejchlußverfahrens zu üben haben. Weiter ift den 
Anordnungen der Wafjerpolizei gegenüber in den gejeßlich geordneten Fällen die 
Erhebung der Klage im DVerwaltungsftteitverfahren zugelaffen. Das Nähere 
hierüber findet jeine Darftellung bei der Behandlung der einzelnen Zweige 

de3 Wafjerweiens. 
Die Wahrnehmung dev Wafferpolizei in der unteren Junftanz, jedoch unter 

Ausihluß der Stroms, Schiffahrt, Hafen- und Deichpolizei, liegt im All- 
gemeinen in den Händen der Ortspolizeibehörden; die Frage, wer als Orts: 
polizeibehörde anzufehen, ift nach dem Stande der Gejeßgebung in den ein- 
zelnen Bejtandtheilen des PBreußifchen Staates verfchieden zu beantworten. 

Sn den Städten wird die Ortspolizei, fo weit fie nicht Königlichen Be- 

hörden übertragen ift, im Allgemeinen durch die Bürgermeifter ausgeübt; auf 

dem Lande ift Ortspolizeibehörde innerhalb der Provinzen Weltpreußen und 
Schlefien der Amtsvorfteher, innerhalb der Provinz Bojen der Diftritts-Kom- 

niffar. Erfterer verfieht feine Funktionen als Beamter der Selbitverwaltung 
im Ehrenamt, der Diftriktsfommiffar ift ein der Klaffe der Subalternbeamten 
angehöriger Staatsbeamter. Die Grundlage für die Bolizeiverfafjung dev :Pro- 
vinz WVojen bildet die Allerhöchite Kabinetsordre vom 10. Dezember 1836 (von 
Kamp Annalen Bd. 20 ©. 934) in Verbindung mit der nfteuftion für die 
Diftriktsfommiffare vom 21. Mai 1837 (v. Kamp Anmal. Bd. 21 ©. 722). 

Den Befiern der jelbftändigen Gutsbezivke fteht die Ausübung der Funktionen 
der Oxtspolizei auch heute noch im vollen Umfange zu, infofern fie auf die Aus- 
übung der polizeilichen Befugniffe nicht feiner Zeit verzichtet haben und dieje in 

5) Vergl. 848 der Negierungs-Inftruftion vom 23. Ditober 1817. 

9) Hinfichtlich der Nebertragung der Strom-, Schiffahrts- und Hafenpolizei auf die 

Wafferbauinfpektoren fiehe Die Ausführungen auf ©. 412 u. 415. 
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Gemäßheit des 8 5 der angeführten Kabinetsordre vom 10. De 1836 

durch den Landrath auf den Diftvittsfommiffar übertragen ift.”) 
Dem Landrath ift, wie fich aus Vorftehendem ergiebt, innerhalb der Ber: 

waltung des Wafjerwejens feine inftanzmäßige Stellung zugewiejen; auch die 
Aufficht über die Waffergenofjenfchaften in Gemäßheit des $ 94 des Zuftändigfeits- 
gejeges vom 1. Auguft 1883 führt ev nur in feiner Eigenjchaft als Vorfigender 
des Kreisausfchuffes. 

Da der Landrath indefjen nach den 88 76, 77 der Kreisordnung vom 
13. Dezember 1872/19. März 1881 als Organ der Staatsregierung mit den Ge- 
fchäften der allgemeinen Landesverwaltung im Kreife betvaut ift und ihm auch 
fernerhin die Neberwachung der gefammten Bolizeiverwaltung innerhalb des Kreijes 

belafjen ift, ex fomit den Ortspolizeibehörden auch auf dem Gebiete der Wafjer- 
polizei für ihre Gefchäftsführung verbindliche Weifungen ertheilen darf, fo ift ihm 
auch‘ ein erheblicher Einfluß auf die hier fraglichen Angelegenheiten gewahrt 
geblieben. 

Eine befonders wichtige Stellung nehmen in dem Nahmen der Wafjerbau- 
verwaltung die Wafjerbauinipeftoren ein, welche binfichtlich der öffentlichen 
Ströme als die befonderen Organe der Landespolizeibehörde fungiven. Neben 
den ihnen obliegenden technifchen Berufspflichten find fie nach $ 13 des Gefeges, 
betreffend die Befugniffe der Strombauverwaltung gegenüber den Uferanliegern 
an öffentlichen Flüffen, vom 20. Auguft 1883 (©. ©. ©. 333) in Verbindung 
mit dem hierzu erlaffenen Abänderungsgefege vom 31. Mai 1884 (G. ©. ©. 303) 
zur Ausübung der der Strombauverwaltung in diefen Gejegen beigelegten Be- 
fugnifje fraft eigenen Rechtes zuftändig. Die Befchwerden gegen die von ihnen 
auf Grund diejer DVorfchriften getroffenen Anordnungen gehen — unbejchadet 
der Ausnahmebeitimmung in S 4 des Gejeßes vom 20. Auguft 1883 — an den 
Ober- Bräfidenten. 

Die Zuftändigfeiten der zur Wahrnehmung der Strom=, Schiffahrts- und 
Hafen- Polizei berufenen Behörden find nach $ 95 des Zuftändigfeitsgejeßes vom 
1. Auguft 1883 nicht geändert worden; die Ausübung diefer Polizei fteht jomit 
gejeglich der Landespolizeibehörde (den Negierungs-Präfiventen) zu. Die Zu- 
läfftgfeit dev auftragsweifen Uebertvagung der diefem Gebiete angehörigen Be- 
fugniffe auf die Wafjerbauinfpektoren, welche in. einzelnen Landestheilen bereits 
jeit längerer Zeit (theilweife auf Grund älterer Strombau=, Deich oder Ufer- 
ordnungen) diefe Polizei geübt hatten oder mit deren Handhabung in Gemäßheit 
de3 $ 40 der Verordnung vom 30. April 1815 (6. ©. ©. 85) von ihren vor- 
gejegten Dienjtbehörden beauftragt waren, ift durch den Erlaß der Minifter des 
Ssnnern, der öffentlichen Arbeiten und fir Handel und Gewerbe vom 12. März 
1884°) al3 vechtlich unbedenklich und zweckmäßig anerfannt worden. 

Pac der NRechtfprechung des Oberverwaltungsgerichts find Iandespolizei- 
liche Anordnungen der Wafjerbauinfpeftoren jo lange vechtsgültig, al3 fie nicht 
von der ihnen übergeordneten Landespolizeibehörde aufgehoben bezw. gemißbilligt 

’) Entf. des D. 3. ©. von 27. Dftober 1891 XXII 227. 

9, Minift.-Bl. f. d. i. VB. von 1884, ©. 208.
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werden.) Die Befugniß, Bolizeivorjehriften über Gegenftände der Stronz, 
Schiffahrts- und Hafenpolizei zu exrlafjen, fteht dem Minifter fir Handel und 
Gewerbe zu, fofern die Geltung diefer Vorjchriften fich über das Gebiet einer 
einzelnen Provinz exrftvecken fol. ($ 136 des Landes-Verwaltungs-Gefeges vom 
30. Juli 1883.) 

Den Erlaß derartiger VBorfchriften inmerhalb des Bereichs einer Provinz 
oder innerhalb eines mehrere Negierungsbezivke bezw. Theile derfelben umfafjenden 
Gebietes fteht dem Dber-PBräfidenten zu ($ 138 a. a. D.). Ein gleiches Necht, 
das jedoch ebenfalls auf den Umfang einer Provinz bejchräntt ift, gewähit $ 138 
a. a. D. den bejonderen mit der Verwaltung der Strom:, Schiffahrts- und Hafen- 
polizei beauftragten, unmittelbar von dem Minifter für Handel und Gewerbe 

vefjortivenden Behörden. Bon diefen erlaffene Bolizeiverordnungen, welche auch 
für einzelne Kreife oder Kreistheile ergehen fünnen, bedürfen der Zuftimmung 
der GSelbjtverwaltungskörper (Provinzialvath, Bezivksausjchuß) ausnahmsweife 

nicht, während diejelbe für die von den DOber-PBräfidenten und Negierungs- 

Präfiventen zu erlaffenden Bolizeiverordnungen nad 5 $ 138 a. a. OD. eingeholt 
werden muß. 

3. Die WVeichjelitrombanverwaltung. 

Die befondere Bedeutung einzelner großer Ströme für Handel und DBer- 

fehr, der Umfang der durch fie beeinflußten Intereffen eines weiten Anwohner- 
freifes, die Schwere der von ihnen für ausgedehnte Landftriche möglichen 
Schädigungen, auf der anderen Seite die Erfenntniß, daß nur eine einheitliche 
Berwaltung jo weit veichender, verjchiedene Nechts- und Berwaltungsgebiete 

durchziehender Wafferftraßen die aus ihnen erwachjenden Vortheile und Nachtheile 

planmäßig und zielbewußt zu fteigern bezw. zu verhüten vermag, haben dazu 
geführt, bejonders bedeutende Stromläufe ohne Nückficht auf ihre örtliche Zuge- 

hörigkeit zu verchiedenen befonderen Berwaltungsbehörden zu unter 
ftellen. 

Der erjte Verfuch diefer Art wınde fir den Ahein gemacht, für den durch) 
Neglement vom 24. Oktober 1850 (M.-Bl. f. d. i. B. von 1851 ©. 20) eine 
Strombaudireftion eingerichtet wurde, die feither ihren Si in Koblenz hat. 
Pac) dem Vorbilde diefer Einrichtung erfolgte auf Grund der Kabinets-Ordre 
vom 30. Dezember 1865 durch Neglement vom 10. Janııar 1866 (Amtsbl. T. d. 

Reg.-Bez. Magdeburg ©. 79) die Bildung einer Strombaudivektion fir die Elbe. 

Die Kabinets-Ordre vom 26. November 1873 feßte eine gleiche Behöwde 
für die Oder ein. An die Spige der letgenannten beiden Verwaltungen traten 

die Ober-Präfidenten der Provinzen Sachjen und Schlefien zu Magdeburg und 

Breslau. Denmächit wurde die gleiche Organifation für die Weichjel md 

die Wefer in das Leben gerufen; an der Spige der Wejerftrombauverwaltung 

jteht der Ober-Bräfident zu Hannover. 

%) Gntich. des D.2.6. vom 11. Mat 1896 und vom 3. Septbr. 1896, XXX 

©. 290, XXXI 233.


